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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Ende Januar 2017 reichte der Kanton Genf eine Standesinitiative ein, mit der die
Rehabilitierung von sieben wegen der Beteiligung an der Demonstration vom 9.
November 1932 verurteilter Personen gefordert wurde. An diesem Datum hatte – unter
der Federführung Georges Oltramares – eine Versammlung der rechtsextremen Partei
Union nationale stattgefunden, worauf die Genfer Sozialisten gleichentags eine
Gegendemonstration veranstaltet hatten. Vor dem Hintergrund des aufkeimenden
Totalitarismus in Europa, der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit hatte der
Regierungsrat des Kantons Genf heftige Zusammenstösse zwischen dem linken und
dem rechten Lager befürchtet und entsprechend die Armee aufgeboten, um die
öffentliche Sicherheit gewährleisten zu können. Während des Einsatzes hatte die
Armee auf Demonstranten geschossen, wobei 13 Menschen ums Leben gekommen und
65 verletzt worden waren. Im Sommer 1933 waren sieben Demonstranten von einem
Strafgericht des Bundes verurteilt worden.
Die Genfer Standesinitiative forderte, dass die Urteile des Strafgerichtes aufgehoben
und die sieben Demonstranten voll rehabilitiert werden. Ihre Verurteilung sei einzig
deshalb erfolgt, weil sie sich der Staatsgewalt widersetzt hätten. Im Rückblick sei
eindeutig, dass der damalige geschichtliche Kontext ihre Verurteilung herbeigeführt
habe und nicht etwa eine direkte Verantwortung «für das traurige Ereignis vom 9.
November 1932». Vielmehr hätten die verurteilten Demonstranten «gegen den in der
Schweiz oder zumindest in Genf aufkommenden Faschismus gekämpft». Eine
Rehabilitierung der sieben Demonstranten käme einer Anerkennung ihres Kampfes «für
die gerechte Sache» gleich oder zumindest sei es ein offizielles Eingeständnis, dass
nicht sie alleine für die Toten und Verletzten verantwortlich seien, so der Inhalt der
Standesinitiative. 
Die RK-SR kam im April 2018 mit 5 zu 3 Stimmen zu einem anderen Schluss: Das Urteil
von 1933 sei «nach Regeln des Rechtsstaats korrekt zustande gekommen». Die Mehrheit
der Kommission beantragte dem Ständerat deshalb das Gerichtsurteil nicht aufzuheben
und der Standesinitiative keine Folge zu geben. RK-SR-Mitglied Andrea Caroni (fdp, AR)
führte die Haltung der Kommissionsmehrheit in der Ständeratsdebatte im Juni 2018
aus. Er hätte ein gewisses Verständnis gehabt, wenn der Kanton Genf den Bund
beauftragt hätte, den Armee-Einsatz – gemäss Caroni «das Gravierendste an den
ganzen Genfer Unruhen» – aufzuarbeiten. Doch hier ginge es darum, sich im
Nachhinein über ein ganz konkretes Gerichtsurteil hinwegzusetzen. Die Konsultation
des Urteils habe ergeben, dass die Verurteilten Gewalt angewandt hätten, dass sie mit
Schlagstöcken ausgerüstet gewesen wären, dass sie Polizisten und Armeeangehörigen
Waffen weggenommen, sie mit Steinen beworfen und verletzt hätten. Nach damaligem
Strafgesetz sei das strafbar gewesen und Caroni zeigte sich überzeugt, dass dieses
Urteil heute gleich gefällt würde. Der Ständerat schien dieser Argumentation
mehrheitlich zu folgen und entschied in der Abstimmung mit 24 zu 17 Stimmen (1
Enthaltung) der Standesinitiative keine Folge zu geben. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.06.2018
SAMUEL BERNET

Als Zweitrat behandelte der Nationalrat die Genfer Standesinitiative zur Rehabilitierung
von sieben wegen der Beteiligung an der Demonstration vom 9. November 1932
verurteilten Personen. Befürworter wie Roger Nordmann (sp, VD) oder Lisa Mazzone
(gp, GE) argumentierten, die Initiative wolle «Frieden im Kanton» herstellen und
historische Fehler korrigieren, welche landesweite Folgen gehabt hätten. Denn wenn
das Ereignis auch für die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung bereits in die Ferne
gerückt sei, so gebe es in Genf noch immer Zeitzeugen. Die von Bruno Walliser (svp, ZH)
vorgetragene Begründung der RK-NR, die beantragte, der Initiative keine Folge zu
geben, weil die damals gesprochenen Urteile korrekt gewesen und gemäss den Regeln
des Rechtsstaats gefällt worden seien, wurde von Andrea Gmür-Schönenberger (cvp,
LU), unterstützt. Sie betonte zusätzlich, es handle sich nicht um eine «question de
sentiment», sondern um eine «question de droit.» Die Argumente der Gegnerschaft
scheinen letztlich überzeugender gewesen zu sein: Der Nationalrat tat es dem Ständerat
gleich und entschied sich mit 113 zu 54 Stimmen bei 4 Enthaltungen, entsprechend der
Empfehlung seiner Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

01.01.65 - 01.01.21 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Rechtsordnung

Strafrecht

Der Vorentwurf zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes erzeugte in der
Vernehmlassung ein überwiegend positives Echo. 43 von insgesamt 51
Stellungnehmenden äusserten ihre grundsätzliche Zustimmung zur Vorlage. Die acht
ablehnenden Stellungnahmen stammten vom Kanton Genf, der Grünen Partei, den
juristischen Organisationen Association des juristes progressistes, Demokratische
Juristinnen und Juristen der Schweiz und dem Anwaltsverband, den Vereinen
biorespect und grundrechte.ch sowie der Universität Freiburg. Sie äusserten vor allem
grund- und datenschutzrechtliche Bedenken zur neuen Ermittlungsmethode der
Phänotypisierung und verwiesen im Zusammenhang mit der Auswertung der
biogeografischen Herkunft auf das Risiko von Racial Profiling, d.h. die Gefahr, dass
Personen mit bestimmten äusserlichen Merkmalen pauschal verdächtigt würden.
Demgegenüber beurteilten 17 Kantone, die stellungnehmenden Organisationen aus
Strafverfolgung, Polizei und Rechtsmedizin sowie die GUMEK die vorgeschlagene
Regelung als zu wenig flexibel. Mit der abschliessend formulierten Liste von Merkmalen,
die bei einer Phänotypisierung ausgewertet werden dürfen (Augen-, Haar- und
Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter) könne dem zu erwartenden Fortschritt
in der Forschung nicht Rechnung getragen werden, bedauerten sie. Diese Kritik
veranlasste den Bundesrat zur einzigen grösseren Änderung gegenüber dem
Vorentwurf. In der Anfang Dezember 2020 präsentierten Botschaft sah er an dieser
Stelle zusätzlich zu den fünf genannten Merkmalen eine Delegationsnorm vor, die es
ihm erlauben soll, dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt entsprechend weitere
äusserlich sichtbare Merkmale für die Phänotypisierung zuzulassen. Den Bedenken
bezüglich Racial Profiling begegnete die Regierung in der Botschaft mit dem Argument,
die Analyse im Rahmen einer Phänotypisierung erfolge ergebnisoffen; eine
«Vorselektion der Ermittlungsbehörden zuungunsten einer bestimmten Population» sei
daher ausgeschlossen. Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle ergänzte in der NZZ, die
Phänotypisierung könne einer Diskriminierung sogar entgegenwirken, weil Zeuginnen
und Zeugen eine Person oft als «zu gross und zu dunkel» beschrieben. Die übrigen
Anpassungen betreffend die Löschregelung für DNA-Profile und die
Verwandtenrecherche übernahm der Bundesrat aufgrund der positiven Rückmeldungen
aus der Vernehmlassung weitestgehend unverändert in den Entwurf. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2020
KARIN FRICK

Grundrechte

Damit die Schweiz der Konvention der UNO gegen Rassendiskriminierung beitreten
kann, ist eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs (StGB) erforderlich. Rassistisch
motivierte Körperverletzungen oder der Aufruf zu Gewalt gegen Menschen anderer
Hautfarbe sind zwar aufgrund der bestehenden Gesetze strafbar. Andere, subtilere
Formen der Diskriminierung können heute jedoch noch nicht geahndet werden. Ende
Dezember gab der Bundesrat eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung. Diese
sieht im wesentlichen vor, dass die Verbreitung von Theorien, welche die Überlegenheit
einer Rasse behaupten, sowie gewisse diskriminierende Handlungen resp. der Aufruf
dazu, wie z.B. die Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung, unter Strafe
gestellt werden sollen. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.12.1989
HANS HIRTER

Die Rechtsprechung war weiterhin mit der Suche nach einer einheitlichen Auslegung
des Antirassimusgesetzes befasst. In Genf wurde die erstinstanzliche Verurteilung
eines Buchhändlers bestätigt, der ein antisemitische Passagen enthaltendes Buch des
französischen Philosophen Roger Garaudy verkauft hatte. Da der Buchhändler nicht aus
antisemitischen Gründen gehandelt habe, reduzierte das Gericht die Busse. In einem
analogen Fall hatte demgegenüber das Waadtländer Kantonsgericht einen
erstinstanzlich verurteilten Buchhändler mit der Begründung freigesprochen, dass nur
der Autor und der Herausgeber derartiger Publikationen bestraft werden können. Das
Bezirksgericht Baden (AG) sprach gegen zwei notorische Holocaust-Leugner, den Basler
Publizisten Jürgen Graf und dessen Verleger, den im Aargau lebenden Deutschen
Gerhard Förster, exemplarisch hohe Strafen aus. Sie wurden zu einem unbedingten
Freiheitsentzug von 15 resp. 12 Monaten verurteilt. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.09.1998
HANS HIRTER
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Mit einer Standesinitiative verlangte der Kanton Genf, dass das Verbot der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ausdrücklich in der
Bundesverfassung und im Strafgesetzbuch verankert wird. Als Erstrat gab der Ständerat
in der Herbstsession 2014 der Initiative keine Folge. Er folgte damit dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit, die in dieser Sache keinen Handlungsbedarf sah, da die
«Lebensform» bereits explizit als Diskriminierungsgrund genannt sei. Die Mehrheit der
Rechtskommission des Nationalrats war in diesem Punkt jedoch anderer Ansicht und
argumentierte, dass Homosexualität nicht nur die Lebensform betreffe, sondern auch
die Identität einer Person. Der bestehende Schutz sei daher nicht ausreichend. Der
Nationalrat gab der Initiative mit 102 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge und gab
das Geschäft damit zurück an den Ständerat. Dieser hielt mit gleichbleibender
Begründung an seiner Entscheidung fest und liess das Begehren somit scheitern. Die
Aufnahme der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung in die
Rassismusstrafnorm sei zudem auch Gegenstand einer parlamentarischen Initiative
Reynard (sp, VS). 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2015
KARIN FRICK

Öffentliche Ordnung

Insgesamt kam es im Berichtsjahr zu 24 Grosskundgebungen mit 1'000 und mehr
Beteiligten (1995: 25). Davon fanden je fünf in Bern resp. Zürich statt, vier in Genf und
drei in Lausanne. Deutlich abgenommen haben die von Ausländern durchgeführten
grossen Manifestationen gegen die Zustände in ihren Heimatländern (vier), welche im
Vorjahr noch mehr als die Hälfte aller Grosskundgebungen ausgemacht hatten. Am
aktivsten waren 1996 die Angestellten des Bundes und der Kantone, welche zwölfmal an
grossen Protestveranstaltungen ihre Unzufriedenheit zeigten. Der Höhepunkt dieser
Mobilisierungswelle fand am 26. Oktober in Bern statt, wo rund 35'000 Angestellte des
öffentlichen Dienstes aus der ganzen Schweiz gegen Spar- und Abbaumassnahmen
demonstrierten. Es handelte sich dabei um die grösste Kundgebung seit 1982
(Friedensdemonstration in Bern mit rund 50'000 Beteiligten). Auch bei den beiden
nächstgrössten Manifestationen des Berichtsjahres standen Sparmassnahmen und
Angst um den Arbeitsplatz im Vordergrund: an einer Bauerndemonstration in Bern
nahmen 15'000 Personen teil, und an einem Protestmarsch gegen die Schliessung der
Brauerei Cardinal in Freiburg zählte man 10'000 Unzufriedene.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, nicht
erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden:
Bern: 8'000/Kosovo-Albaner, 8'000/Tamilen gegen Ausschaffung, 7'000/SBB-
Angestellte gegen Lohnabbau, 15'000/Bauern, 35'000/Angestellte des öffentlichen
Dienstes;
Zürich: 1'000/Tamilen, 2'000/gegen Polizeieinsatz bei 1. Mai-Demo,
2'000/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen, 7'000/Studierende und Mittelschüler
gegen Sparmassnahmen, 1'500/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen;
Genf: 8'000/Tamilen, 7'000 und 5'000/Staatspersonal gegen Sparmassnahmen,
1'500/Rentner gegen Rentenkürzung;
Lausanne: 2'000, 2'000 und 3'000/Angestellte des öffentlichen Dienstes gegen
Sparmassnahmen;
Freiburg: 10'000/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal;
Basel: 3'000/Gewerkschafter Chemie;
Matran (FR): 2'500/Landwirte;
Schaffhausen: 1'500/gegen Gewalt an Kindern;
Lugano: 1'500/für autonomes Jugendzentrum;
Rheinfelden (AG): 1'500/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal in Freiburg;
Solothurn: 1'500/Lehrer gegen Sparmassnahmen. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1996
HANS HIRTER

Die Zahl der Grossdemonstrationen mit 1'000 und mehr Beteiligten nahm 1997 auf 21
ab (1996: 24). Nicht nur in bezug auf die Anzahl, sondern auch hinsichtlich der
Beteiligtenzahl blieben die Kundgebungen im Berichtsjahr eher bescheiden. Die grösste
mobilisierte rund 12'000 Personen (Kosovo-Albaner in Bern). Am meisten
Grossdemonstrationen fanden in Genf (sieben) und in Bern (fünf) statt. In Zürich waren
wie üblich viele kleine Manifestationen mit zum Teil heftigen Ausschreitungen zwischen
Demonstranten und Gegenmanifestanten aus der rechts- bzw. linksradikalen Szene zu
verzeichnen. Grosskundgebungen, die zudem relativ schwach besucht waren, wurden
hingegen in Zürich nur zweimal durchgeführt. Eher aussergewöhnlich waren zwei,

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1997
HANS HIRTER
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gemessen an der Bevölkerungszahl sehr gut besuchte Protestveranstaltungen in
Kleinstädten des Kantons St. Gallen (Rorschach und Wil). Sie richteten sich gegen die
Absicht der Kantonsregierung, die lokalen Spitäler zu schliessen. Wie im Vorjahr kam es
auch 1997 lediglich zu vier grossen Kundgebungen von Ausländerorganisationen, welche
auf die Unterdrückung in ihren Heimatländern aufmerksam machten (zweimal Tamilen,
je einmal Kosovo-Albaner und Tibeter). Am aktivsten waren wie bereits 1996 die
Angestellten des öffentlichen Sektors. Dabei konzentrierte sich ihr Protest gegen
staatliche Sparmassnahmen auf die Kantone Genf und Waadt, wo fünf von insgesamt
sechs dieser Manifestationen stattfanden. Mit vier weiteren, von anderen
Personenkreisen getragenen Kundgebungen, richteten sich damit fast die Hälfte aller
Grossdemonstrationen des Jahres 1997 gegen staatliche Sparmassnahmen.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, nicht
erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden:
Genf: 2'000/Tibeter, 5'500/Tamilen, 3'000/Tamilen, 1'000/Lesben und Homosexuelle
für expliziten Diskriminierungsschutz in der BV), 1'000/Staatsangestellte gegen
Sparmassnahmen, 1'000/Studierende gegen Sparmassnahmen, 1'800/Rentner gegen
städtische Sparmassnahmen;
Bern: 10'000/Bauarbeiter für Arbeitsplätze, 2'500/gegen Antisemitismus,
6'000/Lesben und Homosexuelle für expliziten Diskriminierungsschutz in der BV,
12'000/Kosovo-Albaner, 1'000/Staatsangestellte gegen kantonale Sparmassnahmen;
Lausanne: 2'000/Staatsangestellte gegen kantonale Sparmassnahmen,
10'000/Staatsangestellte und Studierende gegen kantonale Sparmassnahmen,
4'000/Staatsangestellte gegen kantonale Sparmassnahmen;
Zürich: 1'500/Bauarbeiter für neuen GAV, 2'000/Studierende gegen neues Unigesetz;
Rorschach (SG): 4'000/gegen Spitalschliessung;
Wil (SG): 2'000/gegen Spitalschliessung;
Freiburg: 1'500/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal;
Aarau: 1'200/Mittelschüler gegen kantonale Sparmassnahmen. 8

Der Kanton Genf hat in der Volksabstimmung vom 11. März eine Verschärfung des
Kundgebungsgesetzes (Loi sur le manifestations) mit 53.9% Ja-Stimmen angenommen.
Die Gesetzesrevision stützt sich auf vier Säulen: Prävention, Zusammenarbeit zwischen
Organisatoren und der Polizei, Verantwortung der Organisationen und schliesslich
Bestrafung derselben, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Nach der
Abstimmung formierte sich aus der SP-Genf und der Communauté genevoise d’action
syndicale (CGAS) ein Referendumskommittee. Laut den Gegnern ist die Vorlage
undemokratisch und verfassungswidrig, weshalb sie Einspruch beim Bundesgericht
erhoben. Auch der UNO-Berichterstatter für Versammlungsfreiheit kritisierte das neue
Gesetz. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.03.2012
NADJA ACKERMANN

Nachdem die Genfer Regierung 2012 das Kundgebungsgesetz verschärft hatte, legten
mehrere linke Organisationen Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das neue Gesetz
verstosse gegen die Demonstrationsfreiheit. Das Bundesgericht gab den
Beschwerdeführern nur in einem Punkt Recht: Es sei nicht zulässig, dass einem
Veranstalter die Bewilligung für Demonstrationen bis zu fünf Jahre verweigert würde,
wenn es ohne dessen Verschulden bei einer vorgängigen Demonstration zu Krawallen
gekommen war. 10

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN
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Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

In den mit hohen Haushaltdefiziten kämpfenden Kantonen Genf und Waadt
protestierten Staatsangestellte mit Demonstrationen und kurzen Streiks gegen
Sparpläne der Regierungen. 11

ANDERES
DATUM: 31.12.1998
HANS HIRTER

Wirtschaft

Landwirtschaft

Pflanzliche Produktion

En juillet, des manifestations se sont déroulées à Genève, Zurich et Berne contre la
décision de l’OFAG de baisser les droits de douane sur les farines de blés importées.
En effet, les coûts de production des farines indigènes sont plus élevés en raison de
réglementations plus strictes en Suisse. De la sorte, les farines importées sont
devenues plus compétitives. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.07.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2009
MARLÈNE GERBER
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